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Vorwort

Die Möglichkeiten der Mitbestimmung der Belegschaft in einem Unter-
nehmen sind nicht selbstverständlich. Es war ein langer Prozess bis zu den 
heutigen Betriebsvereinbarungen. 

Bereits mit Beginn der Industrialisierung Anfang des 19. Jahrhunderts 
gab es Bestrebungen, die Arbeitsbedingungen in den Betrieben zu vereinheit
lichen. Die damals verfassten Fabriksordnungen waren jedoch von den Arbeit-
geberInnen einseitig festgesetzt. An eine Beteiligung der Belegschaft war da-
mals noch lange nicht zu denken.

Erst mit dem Betriebsrätegesetz und dem Kollektivvertragsgesetz von 1919 
gab es die erste gesetzliche Grundlage für Vereinbarungen zwischen Arbeit
geberInnen und der ArbeitnehmerInnenschaft. Diese Arbeitsordnungen haben  
jedoch keine große praktische Bedeutung erlangt. Das Instrument war ins-
gesamt zu schwerfällig und in nur wenigen – vor allem großen – Betrieben 
konnten entsprechende Vereinbarungen getroffen werden.

Erst mit dem Inkrafttreten des Arbeitsverfassungsgesetzes (ArbVG) im Jahr 
1974 wurde mit der Betriebsvereinbarung (BV) ein Instrument geschaffen, 
das wirkliche Mitbestimmung des Betriebsrats in vielen Bereichen ermöglicht 
hat. Wie vorausschauend das Gesetz schon damals gestaltet war, ist zum Bei-
spiel bei den zustimmungspflichtigen Maßnahmen (notwendige BV gemäß 
§ 96 ArbVG) zu sehen. Auch wenn damals technische Überwachungssysteme 
kaum über Videokameras und Telefonanlagen hinausgingen, ist der von 1974 
stammende Gesetzestext nach wie vor ausreichend, um selbst Phänomene wie 
Ortung via Smartphone oder Überwachung des Internetverkehrs zu regeln 
(s II.3).

Im Laufe der Jahre fanden auch immer wieder neue Regelungsgegenstände 
Eingang in den Katalog der Betriebsvereinbarungen, so zum Beispiel Pen-
sionskassenregelungen (s V.13) sowie Frauenförderpläne und Maßnahmen 
zur Vereinbarkeit von Betreuungspflichten und Beruf (s V.22). Heute sehen 
wir Ergänzungsbedarf etwa in jenen Bereichen, in denen Betriebsänderungen 
nicht innerhalb kurzer Zeit erfolgen, sondern sich über einen längeren Zeit-
raum erstrecken. Im ersten Fall ist es möglich, einen Sozialplan durchzusetzen 
(s IV.6). Im zweiten Fall fehlt leider ein entsprechendes Instrument der er-
zwingbaren Mitbestimmung. 

Leider sind die politischen Entwicklungen der jüngeren Zeit einem 
anderen Gedanken als der Modernisierung des Arbeitsverfassungsgesetzes ge-
folgt. Den bisherigen Höhepunkt stellte die überfallsartige Einführung des 
12-Stunden-Tages und der 60-Stunden-Woche dar. Hier wurde ohne Einbe-
ziehung der Sozialpartner tief in das Arbeitszeitrecht eingegriffen und gleich LESEPROBE
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Vorwort

auch damit im Zusammenhang stehende Mitbestimmungsrechte abgeschafft. 
Das sind bedenkliche Entwicklungen. 

Wir wollen mit diesem Leitfaden dazu motivieren, die Möglichkeiten der 
betrieblichen Mitbestimmung selbstbewusst zu nutzen. Wir wollen einen 
Überblick geben, wie Regelungen in den jeweiligen Punkten aussehen kön-
nen, und praxisnahe Hilfestellungen bieten, diese Vorschläge auf den eigenen 
Betrieb zu übertragen. Wir bieten in der vorliegenden Publikation Tipps, wie 
die betriebliche Umsetzung aussehen kann, und welche Fehler man besser ver-
meiden sollte. Die konkrete Betriebsvereinbarung muss freilich – immer in 
Zusammenarbeit mit der zuständigen Gewerkschaft – in jedem Betrieb auf die 
jeweiligen Bedingungen abgestimmt individuell gestaltet werden.

Wien, im August 2019                                                           Die AutorInnen

LESEPROBE



15

I. Grundsätzliches

I. Grundsätzliches
BV sind das zentrale Instrument, das dem Betriebsrat zur positiven Beein-

flussung der Arbeitsbeziehungen zur Verfügung steht, und damit eines der be-
deutungsvollsten Mittel zur Mitbestimmung im Betrieb.

Sie stehen jedoch nicht für sich allein, sondern sind in eine ganze Palette 
von Instrumenten eingebettet, über die der Betriebsrat verfügt, um die Inter-
essen der Beschäftigten effektiv zu vertreten.

Je weiter rechts die in der Grafik abgebildeten Säulen stehen, desto weniger 
abstrakt, desto konkreter wird der Inhalt der Beteiligung des Betriebsrats und 
desto stärker werden seine Durchsetzungsmöglichkeiten. Die beiden rechten 
Säulen der Betriebsratsarbeit sind Gegenstand dieses Buches und werden aus-
führlich dargestellt.

Dem Betriebsrat stehen also zusätzlich zu seinen Mitbestimmungsrechten 
gem den §§ 96, 96a und 97 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG), die sich durch 
Abschluss von BV manifestieren, noch weitere Rechte zu: 

yy das allgemeine Überwachungsrecht, 
yy das allgemeine Interventionsrecht, 
yy das allgemeine Informationsrecht und 
yy das Recht auf mindestens vierteljährliche Beratung.

Diese Rechte sind ebenso wichtige Beteiligungsformen bei der Gestaltung 
der betrieblichen Rahmenbedingungen wie der Abschluss von BV. Bereits 
bei diesen allgemeinen Rechten der betrieblichen Interessenvertretung wird 
immer wieder auf besondere Fälle Bezug genommen, denen innerbetrieblich 
bestmöglich mit dem Abschluss einer BV begegnet werden kann. Umgekehrt 
setzt der Abschluss einer BV sehr oft das Vorhandensein und die Nutzung des 
betriebsrätlichen Informationsrechts voraus – nur dann weiß der Betriebsrat 
um die Details einer Materie, die ihm den Abschluss einer inhaltlich sinnvol-
len BV ermöglichen. LESEPROBE
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I. Allgemeines

So ist bspw
yy der/die BetriebsinhaberIn im Rahmen der allgemeinen Informations-

rechte explizit dazu verpflichtet Auskunft zu erteilen, „welche Arten von 
personenbezogenen Daten er automationsunterstützt aufzeichnet und wel-
che Verarbeitungen und Übermittlungen er vorsieht“ (§ 91 Abs 2 ArbVG), 
was sich letztlich in notwendigen, erzwingbaren BV zur Datenverarbei-
tung von ArbeitnehmerInnen-Daten widerspiegelt (§ 96a Abs 1 Z 1 
ArbVG);

yy im Interventionsrecht von „Vorschlägen zur (…) menschengerechten Ar-
beitsgestaltung“ die Rede (§ 90 Abs 1 Z 2 ArbVG), die sich auch bei den 
freiwilligen BV-Tatbeständen wiederfinden (§ 97 Abs 1 Z 9 ArbVG);

yy zum Arbeitsschutz festgehalten, dass der Betriebsrat „bei der Planung 
und Einführung neuer Technologien zu den Auswirkungen zu hören“ ist 
(§ 92a Abs 1 Z 1 ArbVG), was wiederum sowohl bei den erzwingbaren 
BV bzgl Maßnahmen zur Milderung bei Nachtschwerarbeit, Vermei-
dung von Unfällen und Berufskrankheiten (§ 97 Abs 1 Z 6a ArbVG) 
als auch bei den freiwilligen BV bzgl „Maßnahmen zum Schutz der Ge-
sundheit der Arbeitnehmer“ Regelungsinhalt ist (§ 97 Abs 1 Z 8). 

Die der Pflicht bzw dem Recht zum Abschluss einer BV vorgelagerten 
Rechte sind also unbedingt zusätzlich wahrzunehmen. Dahinter steckt eine 
wesentliche Erkenntnis: Ohne diese Informationen und Beratungen im Vor-
feld kann meist gar nicht festgestellt werden, ob es sich überhaupt um einen 
möglichen Regelungsinhalt einer BV handelt. Bevor nicht genau geklärt ist, 
welche betriebliche Vorgehensweise, welche technischen Systeme, welches be-
triebliche Arbeitszeitmodell, welche Schulungs- und Bildungseinrichtungen 
etc vorhanden sind bzw zukünftig zum Einsatz kommen sollen, kann auch 
nicht entschieden werden, welche Punkte in einer allfälligen BV zu klären 
sind. Voraussetzung für den Abschluss von BV ist also, dass dem Betriebsrat 
vorab die wesentlichen Informationen übermittelt wurden.

I.1 Allgemeines

Formell gesehen sind gem § 29 ArbVG BV schriftliche Vereinbarungen 
zwischen der Belegschaft, die dabei durch den Betriebsrat (oder je nach Zu-
ständigkeit durch den Betriebsausschuss, den Zentralbetriebsrat oder die Kon-
zernvertretung) vertreten wird, und dem/der BetriebsinhaberIn. Das bedeutet 
gleichzeitig, dass es nur schriftliche und keine mündlichen BV geben kann.

Gesetzlich geregelt ist die BV im ArbVG in zwei verschiedenen Teilen. Zu-
nächst sind in den §§ 29 bis 32 ArbVG allgemeine Bestimmungen über die 
Rechtswirkungen und Geltungsdauer von BV geregelt. Wesentlich weiter hin-LESEPROBE
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I.2 In welchen Angelegenheiten kann eine BV abgeschlossen werden?

ten im Gesetz regeln die §§ 96, 96a und 97 ArbVG den zulässigen Inhalt 
von BV.

Die Besonderheit von BV ist, dass sie nicht nur eine Vereinbarung zwi-
schen Betriebsrat und BetriebsinhaberIn darstellen, sondern unmittelbar 
Auswirkungen auf jedes einzelne Arbeitsverhältnis der vom Geltungsbe-
reich der jeweiligen BV umfassten ArbeitnehmerInnen hat. Der/Die einzelne 
ArbeitnehmerIn muss den Regelungen der BV weder zustimmen, damit sie 
für ihn/sie gelten, noch kann er/sie die Geltung einer BV durch Widerspruch 
oder Ähnliches ablehnen. Der Betriebsrat ist das demokratisch gewählte Ver-
tretungsorgan der gesamten Belegschaft, er kann daher in ihrem Namen BV 
mit allgemeinverbindlicher Wirkung abschließen.

Vergleichbar ist diese Wirkung mit jener eines Gesetzes: Das Parlament 
als Gesetzgeber beschließt ein Gesetz – die BürgerInnen sind daran gebun-
den, obwohl sie selbst nie einen Vertrag unterschrieben haben. Man spricht 
in diesem Zusammenhang von einer „generellen Norm“, die dadurch eine all-
gemeine Bindungswirkung entfaltet, dass sie vom verfassungsmäßig dazu be-
rufenen Vertretungsorgan nach einem bestimmten Prozedere erlassen wurde. 
Vor diesem Hintergrund versteht man nun besser, warum diese Wirkung der 
BV auch „Normwirkung“ heißt (s dazu I.6.1).

I.2 In welchen Angelegenheiten kann eine  
BV abgeschlossen werden?

Der mögliche Inhalt von BV ist sehr vielfältig: von Arbeitszeitfragen über 
Grundsatzfragen zur Arbeitskräfteüberlassung, Ordnungsvorschriften, wie zB 
die Nutzung von Internet auch für Privatzwecke, Datenschutzfragen bis hin 
zu Pensionskassenregelungen und Besserstellungen im Krankenstand. Die 
breite Palette möglicher Themen darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass BV stets nur in jenen Angelegenheiten abgeschlossen werden können, in 
denen entweder das Gesetz oder ein KollV die Regelung durch BV vorsieht.

Ein Großteil der möglichen BV-Inhalte ist im ArbVG selbst in den §§ 96, 
96a und 97 geregelt.

Beispiel: § 97 Abs 1 Z 1a ArbVG

„BV iSd § 29 können in folgenden Angelegenheiten abgeschlossen wer-
den: (…) 
Grundsätze der betrieblichen Beschäftigung von Arbeitnehmern, die im 
Rahmen einer Arbeitskräfteüberlassung tätig sind.“
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Auch andere arbeitsrechtliche Gesetze können derartige Ermächtigungen 
zum Abschluss von BV beinhalten, hier ist als wesentliche Norm das Arbeits-
zeitgesetz (AZG) zu nennen (s VI.3).

Beispiel: Vier-Tage-Woche (§ 4 Abs 8 AZG)

„Die BV kann eine tägliche Normalarbeitszeit von bis zu zehn Stunden zu-
lassen, wenn die gesamte Wochenarbeitszeit regelmäßig auf vier Tage ver-
teilt wird. In Betrieben, in denen kein Betriebsrat errichtet ist, kann eine 
solche Arbeitszeitverteilung schriftlich vereinbart werden.“

Beispiel: Gleitzeit (§ 4b AZG)

„Die gleitende Arbeitszeit muss durch BV, in Betrieben, in denen kein 
Betriebsrat errichtet ist, durch schriftliche Vereinbarung geregelt werden 
(Gleitzeitvereinbarung).“

Vereinzelt gibt es Ermächtigungen auch in anderen Gesetzen, sie halten 
sich mengenmäßig jedoch in Grenzen (im Urlaubsgesetz sowie im Entgelt-
fortzahlungsgesetz bzgl der Umstellung des Anspruchszeitraums vom Arbeits-
jahr auf das Kalenderjahr [s VI.1 und VI.2], im Arbeitsruhegesetz bzgl der 
neu geschaffenen Möglichkeit zur Sonn- und Feiertagesarbeit [s VI.4] und im 
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz [AVRAG] in Hinblick auf das Soli
daritätsprämienmodell [s VI.5]).

Neben dem Gesetz kann auch ein KollV den Abschluss einer BV zu einem 
bestimmten Thema zulassen oder sogar zur Voraussetzung für die innerbe-
triebliche Umsetzung gewisser Regelungen machen. Sehr häufig ist dies in Ar-
beitszeitfragen der Fall: Zahlreiche KollV „ermächtigen“ den Betriebsrat und 
den/die BetriebsinhaberIn dazu, innerbetrieblich bestimmte flexible Arbeits-
zeitmodelle umzusetzen (Durchrechnung, Bandbreite, Zeitkontenmodell etc). 
Man nennt derartige kollektivvertragliche Bestimmungen daher auch „Er-
mächtigungsnormen“ (ebenso gebräuchlich ist der Begriff „Zulassungsnor-
men“; s VI.3.1.3). In den meisten Fällen erteilt der KollV allerdings nicht nur 
eine solche Ermächtigung zum Abschluss einer BV, sondern er macht die BV 
gleichzeitig zur notwendigen Bedingung, damit im Betrieb ein flexibles Ar-
beitszeitmodell überhaupt angewendet werden darf.
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Beispiel: Art VI Punkt 19 KollV für die eisen- und metall-erzeugende 
und -verarbeitende Industrie:

„Die Normalarbeitszeit kann innerhalb eines Zeitraumes von 13 Wochen 
so verteilt werden, dass sie im Durchschnitt die nach Punkt 1 geltende 
Normalarbeitszeit nicht überschreitet. Die Normalarbeitszeit pro Woche 
darf 40 Stunden nicht überschreiten und 37 Stunden nicht unterschreiten 
(Bandbreite). Ein Unterschreiten der 37 Stunden in der Woche ist mög-
lich, wenn der Zeitausgleich insb in Form von ganzen Arbeitstagen erfolgt. 
Diese Regelung ist durch BV, in Betrieben, in denen kein Betriebsrat er-
richtet ist, schriftlich mit jedem/jeder ArbeitnehmerIn zu vereinbaren.“

Der KollV kann in allen Materien, in denen er selbst Regelungen treffen 
darf, auch Regelungsbefugnisse an die BV weitergeben. Das ist va deswegen 
von Relevanz, weil der KollV einen wesentlich weiteren Spielraum hat, als die 
BV, welche Inhalte er denn überhaupt regeln darf. Die Regelungsbefugnis des 
KollV bezieht sich (ua) auf die „gegenseitigen aus dem Arbeitsverhältnis entsprin-
genden Rechte und Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer“ (§ 2 Abs 2 Z 2 
ArbVG). Davon ist auch die Regelung von Entgeltfragen aller Art umfasst 
und dem KollV die Möglichkeit eröffnet, auch eine BV zur Regelung gewisser 
Entgeltfragen auf Betriebsebene zu ermächtigen. Von dieser Möglichkeit wird 
in der Praxis selten Gebrauch gemacht, ist es doch ein ganz wesentlicher Sinn 
und Zweck der Branchenkollektivverträge, einheitliche, branchenweite Ent-
geltstandards zu setzen. Vereinzelt werden derartige Ermächtigungen aller
dings im Zusammenhang mit Zulagen oder Zuschlägen genutzt. Der KollV 
kann die BV auch dazu ermächtigen, bestimmte Voraussetzungen von bereits 
im KollV geregelten Inhalten näher zu konkretisieren:

Beispiel: § 31 Abs 1 KollV für die Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ)

„Arbeitnehmerinnen, die unter erschwerten Bedingungen iSd EStG (Anm: 
Einkommensteuergesetz) arbeiten, gebührt eine SEG-Zulage. In BV sind 
diese erschwerten Arbeitsbedingungen zu bestimmen.“

Die Regelungen, die das ArbVG bzgl Zustandekommen, Form, Beendi-
gung und Nachwirkungen von BV aufstellt, gelten für alle BV, unabhängig 
davon, ob sich ihre Grundlage im ArbVG, in anderen Gesetzen oder in einem 
KollV befindet. 
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I.3 Arten von BV

Je nachdem, welcher Inhalt mit einer BV geregelt werden soll, gibt es ver-
schiedene Arten – oder „Typen“ – von BV. Bei jedem Typus ist die Mitbe-
stimmungsbefugnis des Betriebsrats unterschiedlich stark ausgeprägt.

Genau genommen kennt das Gesetz vier verschiedene Kategorien von 
BV. Die Abstufung erfolgt danach, wie weit die Mitbestimmungsbefug-
nisse des Betriebsrats gehen: In besonders heiklen Angelegenheiten (wie zB 
Überwachungsmaßnahmen, die die Menschenwürde der ArbeitnehmerIn-
nen berühren) wird die Durchführung einer vom/von der ArbeitgeberIn ge-
wünschten Maßnahme von der Zustimmung des Betriebsrats abhängig ge-
macht. In anderen Bereichen – idR jenen, wo auf Initiative des Betriebsrats 
eine Besserstellung der ArbeitnehmerInnen erreicht werden soll – ist wiede-
rum der Betriebsrat zur Durchsetzung von der Zustimmung des Arbeitgebers/
der Arbeitgeberin abhängig (zB Besserstellungen im Krankheitsfall oder be-
stimmte Prämien und Gewinnbeteiligungen). Zwischen diesen beiden Polen 
gibt es einen Bereich von Maßnahmen, bei denen es der Gesetzgeber erlaubt, 
eine fehlende Zustimmung der Gegenseite bzw Nicht-Einigung durch die sog 
Schlichtungsstelle ersetzen zu lassen (zB Datenschutz-BV oder Arbeitszeit-
BV).

Wir halten uns im Folgenden an die „klassische“ Einteilung der BV, wie 
sie sich sowohl im Gesetz wiederfindet als auch in allen einschlägigen Lehrbü-
chern, versuchen aber etwas Licht in die mitunter sehr verwirrenden Begriff-
lichkeiten zu bringen.

Folgende vier Kategorien von BV können wir unterscheiden (zu den nähe-
ren Ausführungen, was sich hinter diesen sperrigen Begrifflichkeiten befindet, 
kommen wir sogleich):

yy Notwendige BV (s I.3.1)
yy Notwendige, erzwingbare BV (s I.3.2)
yy Erzwingbare BV (s I.3.3)
yy Freiwillige BV (s I.3.4)

Dazu kommt eine weitere Gruppe von Vereinbarungen zwischen Betriebs-
rat und BetriebsinhaberIn, die zwar keine BV iSd ArbVG darstellen, in der 
Praxis jedoch von großer Relevanz sind:

yy „Freie“ BV (s dazu detaillierter unter I.3.5 und VII.).

I.3.1 Kategorie 1: Die notwendige BV (§ 96 ArbVG)

Als „notwendige“ BV bezeichnet man jene BV, deren Abschluss eine not-
wendige Voraussetzung dafür ist, dass der/die ArbeitgeberIn eine bestimmte LESEPROBE
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Maßnahme oder ein bestimmtes System im Betrieb überhaupt einführen darf. 
Dh: Ohne Zustimmung des Betriebsrats in Form einer BV dürfen die vom/
von der ArbeitgeberIn geplanten Maßnahmen nicht gesetzt werden. Im 
Gegensatz zu anderen Kategorien von BV, die wir in diesem Abschnitt noch 
kennenlernen werden, gibt es für den/die ArbeitgeberIn bei der „notwendi-
gen“ BV keinerlei Möglichkeit, die fehlende Zustimmung des Betriebsrats 
zu ersetzen (zB durch einen Entscheid der Schlichtungsstelle, eine einseitige 
Anordnung oder eine Vereinbarung in den einzelnen Arbeitsverträgen).

Es handelt sich dabei um das stärkste Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats, dementsprechend ist diese Art von BV auf ein paar wenige, aus-
drücklich im Gesetz aufgezählte Fälle beschränkt. Es handelt sich dabei um 
folgende Maßnahmen, die in § 96 ArbVG explizit genannt sind:

yy Einführung einer betrieblichen Disziplinarordnung (s II.1);
yy Einführung von Personalfragebögen, sofern sie nicht nur allgemeine 

Angaben zur Person (wie Name, Geburtsdatum etc) und Angaben über 
die fachlichen Voraussetzungen (Ausbildung, Qualifikation etc) enthal-
ten (s II.2);

yy Einführung von Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde berüh-
ren (s II.3);

yy Einführung bestimmter Akkordlöhne und bestimmter akkordähn
licher Leistungslohnsysteme (s II.4).

Wir sehen also bereits anhand dieser Auflistung, dass es sich hier durch 
die Bank um Maßnahmen handelt, deren Einführung im alleinigen oder 
zumindest überwiegenden Interesse des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin 
liegt. Der in der Praxis häufigste Anwendungsfall ist die Einführung von Kon-
trollmaßnahmen, die die Menschenwürde berühren, wie zB die Installation 
einer Videoüberwachung, die auch die ArbeitnehmerInnen (wenn auch einge-
schränkt) bei der Arbeit filmt, oder die Einführung von mobilen Endgeräten 
zur Auftragsabwicklung, die mit einem GPS-Modul ausgestattet sind.

PRAXISTIPP

Sinn und Zweck dieses starken Mitbestimmungsrechts im Zusammen-
hang mit der „notwendigen BV“ ist es nicht unbedingt, dem Betriebsrat 
ein absolutes Veto gegen bestimmte Maßnahmen in die Hand zu geben 
und ihn damit zum „Verhinderer“ zu machen, sondern vielmehr, ihn mit 
dem notwendigen Druckmittel auszustatten, um zu einer sinnvollen, alle 
Interessen ausgleichenden innerbetrieblichen Regelung zu gelangen.
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Selbstverständlich gibt es auch Situationen, in denen der Betriebsrat 
seine Zustimmung verweigern wird, zB dann, wenn der/die Betriebsinha-
berIn unlautere Zwecke verfolgt, nicht zu Kompromissen bereit ist oder im 
vorgelegten BV-Entwurf weit über das anvisierte Ziel hinausschießt. Denn 
grundsätzlich dient der Abschluss einer BV nach § 96 ArbVG dem Einfan-
gen von typischerweise mit dem eingeführten System oder der Technologie 
verbundenen Risiken für die Beschäftigten und nicht der unreflektierten 
Zulassung von Überwachungsmaßnahmen oder belastenden Entlohnungs-
modellen wie Akkordarbeit.

Damit geht gleichzeitig auch eine hohe Verantwortung des Betriebsrats 
einher: Wer die erforderliche Zustimmung des Betriebsrats als Abnicken 
von Vorschlägen des Betriebsinhabers/der Betriebsinhaberin versteht, wird 
der Belegschaft selten einen Gefallen tun.

Diesen starken Mitbestimmungsrechten entsprechend können „notwen-
dige“ BV auch jederzeit ohne Einhaltung irgendeiner Frist oder eines Ter-
mins und ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Geht der/die Ar-
beitgeberIn nicht verantwortungsvoll und der Vereinbarung entsprechend mit 
den durch die BV zugelassenen Maßnahmen um, kann der Betriebsrat ihm/
ihr somit die einmal erteilte Zustimmung jederzeit auch wieder entziehen.

Mit der Kündigung erlöschen alle Wirkungen der notwendigen BV sofort. 
Sie entfaltet also keine sog Nachwirkung. Anders ist dies zB bei den freiwil-
ligen BV, die sehr oft Ansprüche der ArbeitnehmerInnen regeln – hier wäre 
es unbillig, wenn der/die ArbeitgeberIn einfach durch Kündigung der BV da-
für sorgen könnte, dass diese Ansprüche ersatzlos wegfallen. Sie wirken daher 
nach einer Kündigung „nach“ (s dazu I.6.2).

Die Einführung derartiger Maßnahmen ohne Zustimmung des Be-
triebsrats ist rechtswidrig und daher unzulässig. Das bedeutet, dass Arbeit-
nehmerInnen entsprechende Weisungen des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin 
nicht befolgen müssen und eine Weigerung keinen Entlassungsgrund darstellt. 
Außerdem können die einzelnen ArbeitnehmerInnen und der Betriebsrat auf 
Unterlassung dieser Maßnahmen beim Arbeitsgericht klagen. Da derartige 
Gerichtsverfahren mitunter mehrere Monate dauern, kann dem/der Betriebs-
inhaberIn bereits am Beginn des Verfahrens die vorläufige Unterlassung durch 
eine sog einstweilige Verfügung aufgetragen werden.
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